
 

 

 

 

Veröffentlichung der Abstimmungsergebnisse der 
Einwohnergemeindeversammlung vom 3. Dezember 2025 
 

In Anwendung von § 112 des Stimmrechtsgesetzes werden die Abstimmungsergebnisse der 

erwähnten Gemeindeversammlung wie folgt veröffentlicht: 

 

Anwesend: 131 stimmberechtigte Bürgerinnen und Bürger 

 

Traktanden 

 

1. Aufgaben- und Finanzplan 2026–2029 mit Budget 2026 

1.1 Kenntnisnahme des Aufgaben- und Finanzplans 2026–2029 mit Budget 2026 

Abstimmung: 

Der Aufgaben- und Finanzplan wird gemäss Antrag des Gemeinderates 

zustimmend zur Kenntnis genommen. 

 

1.2 Beschluss über das Budget 2026 

Abstimmung: 

Das Budget mit Steurfuss wird gemäss Antrag des Gemeinderates beschlossen. 

 

1.3 Kenntnisnahme des Berichts der Rechnungs- und Controllingkommission an die 

Stimmberechtigten der Gemeinde Luthern 

Abstimmung: 

Der Bericht der Rechnungs- und Controllingkommission wird gemäss Antrag des 

Gemeinderates zustimmend zur Kenntnis genommen. 

 

2. Kenntnisnahme überarbeitete Gemeindestrategie und neues Legislaturprogramm 

2026-2029 

Abstimmung: 

Die überarbeitete Gemeindestrategie und das neue Legislaturprogramm 

2026-2029 werden gemäss Antrag des Gemeinderates zustimmend zur Kenntnis 

genommen. 

 

3. Anpassung Reglement für das Friedhof- und Bestattungswesen 

Abstimmung: 

Das neue Reglement für das Friedhof- und Bestattungswesen wird gemäss 

Antrag des Gemeinderates genehmigt. 

 

4. Anpassung Reglement «Glasfaser für Alle» 

Abstimmung: 

Das neue Reglement «Glasfaser für Alle», gültig ab 1. Januar 2026, wird gemäss 

Antrag des Gemeinderates genehmigt. 

 

5. Abschluss eines Konzessionsvertrages mit der Elektra Luthern» 

Abstimmung: 

Der Konzessionsvertrag mit der Elektra Luthern, gültig ab 1. Januar 2026, wird 

gemäss Antrag des Gemeinderates genehmigt. 
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Eine allfällige Stimmrechtsbeschwerde (§ 160 Stimmrechtsgesetz) ist schriftlich innert 10 

Tagen seit der Gemeindeversammlung beim Regierungsrat einzureichen. 

 

Die Stimmrechtsbeschwerde muss einen Antrag und zur Begründung eine kurze Darstellung 

des beanstandeten Sachverhaltes enthalten. 

 

Luthern, 3. Dezember 2025 

 

 

GEMEINDERAT LUTHERN 


